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Qualifizierung zur Betreuungskraft 
nach § 53 b SGB XI 

 

 

Nächster Starttermin: Montag, 26.02.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufsbild und Zielgruppe 

Seit 2017 haben nach § 43b SGB XI (bisher: § 87b SGB XI) alle Pflegebedürftigen in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung. 

Aufgabe der Betreuungskräfte ist es u. a., bei alltäglichen Aktivitäten wie Spaziergän-
gen, Gesellschaftsspielen, Lesen, Basteln usw. zu begleiten und zu unterstützen.  

Der GKV-Spitzenverband hat dazu Richtlinien beschlossen (Betreuungskräfte-RL). Auf der 
Grundlage der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Neuregelungen des Zweiten Pflegestär-
kungsgesetzes wurden die Richtlinien angepasst und sind seit 1. Januar 2017 in Kraft. 

In der neuen Richtlinie wird klargestellt, dass zusätzliche Betreuungskräfte weder regelmäßig 
noch planmäßig in körperbezogene Pflegemaßnahmen eingebunden werden dürfen. Eben-
falls ergänzt wurde, dass die Einhaltung dieser Vorgaben der verantwortlichen Pflegefachkraft 
obliegt. 

Als Betreuungskräfte können Sie im stationären und teilstationären und in Einzelfällen auch 
ambulanten Bereich beschäftigt werden.  

Um diesen Bereich abzudecken, beinhaltet das Konzept die Qualifizierung zur Betreuungskraft 
mit ernährungsbezogenem Anteil. 

Zu ihrer Zielgruppe gehören ebenso alte und kranke Personen, die zwar noch in ihren eigenen 
Räumlichkeiten wohnen können, aber dennoch auf Hilfen im täglichen Leben angewiesen 
sind. 

Ihr Tätigkeitsfeld umfasst die Betreuung von Demenzkranken und u.U. die Hilfe bei hauswirt-
schaftlichen Angelegenheiten der Bewohner und bei der Haushaltsführung für alte und kranke 
Menschen, die noch in ihrem bisherigen Umfeld leben. 

 

Ziele und Inhalte *Änderungen vorbehalten 

 

• Grundlagen der Betreuungsarbeit (wertschätzende Betreuung & Begleitung Demenzkranker) 

• Überblick über Krankheitsbilder und -verläufe bei demenziellen Syndromen 

• Grundkenntnisse der Kommunikation und Interaktion mit Menschen mit Demenz, psychi-
schen Erkrankungen und geistigen Behinderungen 

• Soziale Betreuung, Alltagskompetenz und ihre Einschränkungen 

• Biografiegestützte Betreuungsarbeit 

• Beschäftigungsmöglichkeiten, Freizeitgestaltung, einfühlsame Begleitung im Tagesablauf 

• Tages- und Milieugestaltung in stationären Einrichtungen 

• Mobilitätsförderung 

• Erste Hilfe Kurs – Verhalten beim Auftreten eines Notfalls 

• Ernährungslehre unter besonderer Beachtung von Diäten und Unverträglichkeiten, kultur-
/religionsspezifische Ernährungsgewohnheiten 

• Bewerbungstraining / Selbstvermarktung 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__43b.html
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Theorie und Praxis 
 
Der Lehrgang umfasst 250 Unterrichtsstunden zu je 45 Min. (theoretischer Teil) und im An-
schluss 100 Praktikumsstunden zu je 60 Min. 
Die Theorie findet statt von Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr (5 UE), die Praxis 
von Montag bis Freitag an 25 Tagen mit jeweils 4 Zeitstunden. 
Individuell – in Absprache mit der Praktikumseinrichtung - sind hier andere Regelungen mög-
lich. 
Am Ende des theoretischen Teils, vor dem Praktikum, gibt es eine theoretische und eine fach-
praktische Prüfung. 
Für das Praktikum stehen Ihnen 50 Betreuungs- und Pflegeinrichtungen in Haßfurt und im 
Landkreis Haßberge zur Verfügung mit denen wir seit vielen Jahren bereits erfolgreich zusam-
menarbeiten. Zu Beginn des Lehrgangs erhalten Sie eine Liste mit den 50 Einrichtungen. 
Eine wohnortnahe Praktikumsmöglichkeit dürfte damit in den meisten Fällen möglich sein. 
 

Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze 
 
Wir führen diesen in Haßfurt Lehrgang seit 2017 mit über 24 Modulstarts durch; bisher haben 
130 Personen den Lehrgang erfolgreich absolviert, über 110 wurden bisher erfolgreich vermit-
telt; damit liegt die Quote knapp unter 90%. 
 

Verdienstmöglichkeiten 
 

Entgelt für den Beruf Betreuungskraft / Alltagsbegleiterin   

      

    3.268,00 Euro 

  2.659,00 Euro   

1.996,00 Euro     

        

          

25%   50%   25%  
            

      

Mittleres monatliches Vollzeit-Bruttoentgelt (Median) Deutschland   
(Altersgruppe: gesamt; Geschlecht: Gesamt)    

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
 
D.h., für den Teilzeitbereich mit ca. 25 Stunden Arbeitszeit pro Woche sind dann Verdienst-
möglichkeiten von ca. 1.250,00 Euro (25% der Einrichtungen), 1.662,00 Euro (50% der Ein-
richtungen) oder 2.040,00 Euro (25% der Einrichtungen – hier eher unwahrscheinlich) möglich. 
 

Teilnehmerzahl im Kurs - Zertifizierung 
 
Wir sind klein, privat und individuell, d.h. wir unterrichten teilnehmerbezogen in kleinen Grup-
pen. 
 
Wir sind zugelassen und zertifiziert durch die Fachkundige Stelle 
 
 

Alle Fragen darüber hinaus: Tel. 09521 / 610 30 5-0 oder 0951 / 964 360 80 
info@bbi-hassfurt.de 
www.bbi-hassfurt.de 

mailto:info@bbi-hassfurt.de
http://www.bbi-hassfurt.de/

